
Buch besprechun gen 

Siegfried .lIampel. Arbcirwcrfarrung und 
ATb~icsredJt in Mitte!deutschland, Kobl
hammer, Köln /966, 567 S., DM )4,-

Das in Breite und Umfang erdrückende 
Werk bildet die Krönung einer !.ngen 
Kette von Publik;ltioncn zum Arbeitsrecht 

der DDR i. w. S. Bisher lst es, soweit er· 
sidltlich, nur von Gault besprochen wor
den, der d.s Buch des .besonderen S.ch
kenners..: uneingeschränkt begrüßt. Wenn 
Gaul unter Sam kenntnis außergewöhnli

chen Schreibfleiß versteht', h .. er recht. 
Bei näherem Hinsehen Jhcr erweist sich 
diese ProduktiviclC t die dem Autor ver
diencerm:lßen den Titel .. DDR-Arbeits
rechts-Papse. einbringen könnee, als ,.Re

produktivität .. eigener und JUS der Zeit 
der Hochblüte des K.lten Krieges rezi
piener undifferenziener Vorurteile öegen
über einer anderen Eigentums·, Gesell
schafts- und dJ.mic Rechtsordnung. 
Mit Recht weist Mampd in der Einleitung 
(21) ,uf den prinzipiellen Unterschied des 
Arbeitsrechts in DDR und BRD hin. Kon
sequent will er keine rechtsverg:leichende 
Arbeit liefern, sondern .das theoretische 
Verstindnis vertiefen und eine möglichst 
geschlossene D:ustellung eines Rechtsgebie· 
tes geben, das für das Wohl und Wehe un
serer mitteldeutschen Landsleute von be
sonderer ßedeurung ist(( (22). Hierfür sei 
.uch die Untersuchung der Rechtswirklich
keit unumg:in~lich, doch sei eine .unvor

eingenommene. freie empirische Untersu
chung wegen der EigcnJ.rten des Sowjet
zonenregimes nicht möglich«. Es kämen 
daher nur sckund:i.re Erkenntnisquellen in 

1 NJW 1967, L:66. 
: Vgl. die AusW"J.hl der einsdJl:igigcn Vcröf

fl:'ndidJungen :luf S. H, zumeist her:lusge
geben vom d.lmalic:en Bunde:sministerium 
[ur scumtdeutsche Fr:Lgen. 

Becradlt, die es J.ber ,.elnem geübten Be
oblchterlt ermöglichten, sich .em ausrel
chendes Bild zu versch.ffen«. (22) Dem 
Glaubellschar.kter dieser Methodik ent
spricht es, wenn Mam~cl bis auf zwei Aus

n.hmen (J97: Entwidslung der Frauen
lrbeit j 5 17: Praxis der Konfliktkommis
sionen) seine Ausführungen nlou auf 
stltistisches und rechtstatS:ichliches Ma.te
rill Stützt, sondern sich bei wertenden 

.Erkenntnissena: vorwiegend auf MJ.mpcl 
selbst bzw. sein Pseudonym Alfred Leut
wein, Hueds-Nipperdey, Nikisch, [-orst
hofe Mlunz und Krüger beruft. Entgegen 
dem Anspruch a.uf theoret ische Vertiefung 
werden die Klassiker des Mlrxismus
Leninismus in folgender Hiufigkeit zitiert: 
Mlr:t und Engels keinmll',"Leniii zweiITia[ 

(33, 148); d,für S .. lin immerhin dreim.1 
(148, .!55, 414). Trotzdem geistert die 
.. kommunistische Sid::tter verbll 10 ver

schwenderischer üppigkeit durch die Seiten 
(bes. z.B. '99)' Die bezeichnende Gänse
füßchenproxis (verwirrend .uf S. )0) so
wie diffamierende Formulierungen durch

we; (z.ll. 4.!, 406, 457) seien nur beiläufig; 
erwihnt. ßegrlffsyerwirrungen (z..B.: Der 
sozillistisme SUJ.t als ein einziges Wirt

smaftsunternehmen (j 2) und als einziger 
Arbeitgeber (69, 293), obwohl es diese 
Begriffe im Arbeitsrecht der DDR eben
sowenig gibt (67), wie ein Arbeitsverh:ilt
nis, ln dessen Stelle das Arbeitsrechtsver
hältnis getreten ist (71) ) und Widersprüche 
(z.B. 1 )9/40: .Der Lohn ist die Gegenlei
stung für eine Arbeitsleistung.er) stnd schon 
sch werwiegender. Die oberflächliche und 
tendenziöse Abh.ndlullg der .llenth.lben 
beschworenen Gru.ndbgen des sozillisti · 

schen .-'. rbeitsrechts (bes. im I. K.p.) m.cht 
d., Buch .Is wissensch.ftliche Auseinander
setzung unbrJ.umbar. Je eine hllbe Seite 
wird für die Planwirtsch.ft (34) und für 
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die politisene Okonomie des So'Zl:J.lismus 
(1)4/5) benötige. Das geschlossene System 
der ökonomisenen Hebel im NöSPl vom 
[I. 7. 196} tindce J.uf 10 ZL"ilen PIJ.cz 
(.l.J;). während die Ausführungen zum 
demokratischen Zentr:J.lismus :luf II / ! Sei
ten (35 f.) in dem KernsJ.u gipfeln, daß 
dieser den ,.unt:J.uglidten Versuen (dar
Hellt), aufgrund der Vorstellung VOn einer 
Interessenidentitä[ ein Höenstmaß J.n Or
ganis:J.cion im Sinne eines hier:J.renisenen 
AufbJ.us mit dem Prinzi9 der Gll."ichheit 
zu vereinen •. (35) Die B:J.sis des neuen 
Arbeilsreents wird nidH objektiv dJ.rz.u
stellen versuene; daher gelingen M:J.mpel 
etw;l. folgende SJ:cze: ,.Die Souvednicät 
des Volkes ist J.1so nidus anderes ;).ls die 
Suprematie der kommunistischen Partei .• 
(77); .D:J.s Produkt der Arbeitsleistung ist 
Eigentum des Arbeitgebers, auen wenn 
dieser der StaJ.t ist .• (2.98); ,.Zwisenen 
Bildung und Produktionssteigerung wird 
;l.lso eine weenselseitige (dialektisene) Be
ziehung gesehen. die sie zur Einheit macht.. 

(354). Andererseits nehmen Aufzählung 
und Wiedergab~n temnismer Derailrege
lungen unverh:ilenismäßig breiten Raum 
ein (z.B. § ,S, S. !86 ff.). Wenngleim diese 
P;l.ssagen meist ,. ideoiogief rei. und infor
mativ sind, konzentriert sich d:lS Interesse 
auf die ökonomismen und gesellsmafts
theoretischen Aspekte des Arbeitsreents, 
nam deren wissensm:J.ftlimer Bearbe:itung 
vergeblim geblättert wird. Daß dies keine 
unzumutbare Forderung ist, zeigt ein Ver
gleim mie der Arbeit Werner Hofmanns 
über die Arbeitsverfassung der··SV.3 

In das Zentrum s~iner Kritik rückt Mampel 
die von ihm sogenann te Identie3tstheorie. 
Danaen bestehe .das kommunistisd:J.t~ Den
ken (darin), daß, sobald die HerrsmaR der 
Arbeiter- und Bauernmamt, das Volks
eigentum an den Produktionsmitteln und 
die Planwircsm:J.R gesmaffen seien, die 
[nteressen von ,oben( und ~unten. identism 
geworden seien. (124/5) . Bei der natür~ 

llmen ,.Antinomie zwismen dem einzelnen 
und dem Staat. (45) sei die ,.WiUensiden
litit eine Fiktion, die das sowjecronale 
Arbeitsremt in allen seinen Teilen (be
herrsmt). (J6). Diese permanent wieder
holte Behaup(ung~ h:i[[e etWa am Prinz.ip 

3 W. Hoirnann. Die: Arbeiuverhuung der SV, 
Berlin 1916. 

, Vgl. S. 24. H ff .• H. u8, Uf. (71, '77, 18, 
1(4. )01. pS, 40r, 47) f. 

des demokr:J.tischen ZenmaJismus n:iher 
geprüft und begründet werden müssen. Der 
Hinweis :J.Uf die Pr::i.:J.mbcl des GßAs, n:lch 
der die Bildung des sozialistismen Bewullc
leins ein bngwieriger und konOiktreimer 
Prozeß der Erziehung und Selbster'Ziehung 
im K:J.mpf gegen die überreste der J.lten 
Denkweise und gegen rückst:indige Ge:
wohnheiten ist, k:J.nn dJ.für nime hinrei
chen. Der Autor hätte über seinen unkri
tischen Antikommunismus hin:lus etW":l 
zeigen müssen, d:J.ß die von der SED 
abstr:J.kt intendierte demokratisierende und 
em:J.n'Zip:J.tivc Rolle des Arbeitsrechts in 
der Pr:J.xis des St:J.atSk;l.piullsmus keinen 
N iedersmbg gefunden h;l.t. Mit seiner 
,.Philosophie • vom Arbeitsrecht, das ,.den 
Mensmcn um seiner selbst wiUen als 
Wesen mit Seins- und Wert:J.utOnomie 
(smützen soll). (35~). versteht Mampel 
nicht, daß sozialistismes Bewußtsein die 
ökonomismen Bedingungen der princ
k:J.pitalistismen Wirtsm:lfts- und Arbeits
verbssung beseitigt, dafür aber kontrol
lierte demokr:J.tisme Entsmeidungen von 
Partei und Staat immerhin ermöglimt. 
Dem Grundwidersprum des Kapitalismus 
zwischen gesellsmaftlimer Produktion und 
privater Aneignung entsprimt notW"endig 
die Diskrepanz. zwismen cheoreeism fin
gierter demokratismer Teilhabe und fak
tismer Ausschließung von der ökonom i
smen und politismen Willensbildung. Diese 
Widersprüche, die die . Sicuation jedes 
Werktätigen bestimmen, können nur im 
Sozialismus aufgehoben werden. Die be
redltigte Frage, ob die unmittelbaren 
Produzenten mit dem übergang zum So
zi:llismus in der DDR tatsämlim ihre 
ObjektsteIlung im neuen Produktionspro
z.eß verlassen konnten, stellt Mampel niche 
einmal. Nur auf diesem Wege hätte er 
erkennen kön.nen, daß die egalidren Prin
'Zipien des DDR-Arbeitsremts den Werk
eiligen in der Wirklimkeit nom keine 
Vnabh:ingigkeit gebr:J.mc haben. Bezeim
nenderweise läßt er aum offen, ob er theo
retism .den Kommunismus. angreift, oder 
konkret die scaadimen und Parteiorg:J.ne 
der DDR kritisiert (z.B. 352). Offenbar 
wollte sim M:J.mpcl mit der Theorie a.us
einandersecren, hatte dabei aber a.us
smließlim die historisch-politische Situa
tion der DDR in einer GeStalt vor Augen. 

l Gesetzbuch der Arbeit der DDR T . 11.~. 6, 
(GBI. I, .ol); in Kratt seit dem r. 7. '96r. 
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wie sie ,.einem geübten Beobachtcr aus 

sekundJ.r~n Erkenntnisquellen. zug:inglich 

ist. 
Aus a!len nicht rein deskriptiven Ab~ 

schnitten spricht die m:lngclnde Erkennt

nis. daß der Mensch niche nur sozial. d. h. 

\"on seinen Lebens- und ArbeitSbedingun

gen abhängig, sondern auch als ver:inderbar 

zu bcgreLfen ist- So wird behauptet, daß der 
\'V'erkt:itige eher als ein ;l,Oderer der sozia

listischen En:iehung zugänglich sei. nicht 
aber weil sein Bewußtsein weiter emwik

kelt wJ.re, sondern weil -es in den Betrie

ben leichter ist. sozialen Druck auszuüben, 

al5 anderswo. (495). Ein Blick auf die 
realen Schwierigkeiten in der DDR h:itte 
dem Verfasser zeigen müssen, daß nicht 

der sozi::de Druck über die Massenorgani

sationen und den Betrieb den Arbeitenden 

abhängig hält, sondern daß primär .. di.e 

Oberführung der Produktionsmitrel 10 

StJ.J.ueigentum die Ausbeutung der Arbei

ter nicht (bereits) aufhebte (Engels). 
Das Streikrecht der Gewerkschaften (Art. 
14 Abt 1 DDR-Verf.) wird mit dem Hin
weis abgetan, daß sich der FDGB hüte, 

zum Streik aufzurufen ... denn andernhHs 

würde er seiner Rolle als Transmission 
zwischen SED und ArbeiterschaA: untreue 

(177). Eine differenziertere Betrachtung 
ergibt vielmehr, dJ.ß der ,.Programme

ChJ.rakter dieses Arlikels - vergleichbar 

der des Art. 15 GG - den Auftrag der 
GewerkschaA:en. .m Anwendung des 

Screikbmpfes in einem Staate mit prole

t:uucher Suatsmacht (gegen) bürokratische 
Auswüch.se des pro(etarumen Staates vor

zugehene (Lenin), obsolet mamt. Scattdes

sen werden mit Plwmalbehauptungen, die 
nie den Kern der sozio-ökonomisenen 

Problem:lcik berühren, die wientigsten 

Neuerungen weggefegt, wie z.B. das So

ziJ.lrech[ (49), das Korrelat zwisenen Reenc 

auf Arbeit und Arbeitspflicht (44 ff., '99 
und passim) oder die Mitwirkungsrechte 

(40, bes. der wientige §H Abs. 1 GBA über 
die Mitwirkung der Werktätigen bei der 

Ausarbeitung der Arbeiunormen: 111). 
Ei.n Verg!eien mit der rätedemokratisch 
orien tierten Selbs tverwaltu ngskonzeption 

in Jugoslawien hätte an dieser Scelle z.B. 

erweisen können, daß trotz inscitution:di
siercer Mitwirkung die D~mokratisierung 

im Arbeiu~ und Produktionsprozeß in der 
DDR keineswegs .vollendete ist. Anderer

seits wäre es nützlidl gewesen, auf die 

Eigengesetzlimkeic der von der Basis un

kontrollierten Kapital bildung und ~ver

flemtung (aum mit der ßRD; vgL jüngst 

den Auftrag für die Erridtcung eines vor

erst 70-MiHionen-Elekcrostahlwerkes Iß 

Henningsdorf bei Berlin J.n die bundesei

gene Salzgitter-AG) innerhalb des Staats

eigentums hinzudeuten. um die bürokra
tisch-repressiven Tendenzen in der DDR 

zu erklären. Als effektive Verbesserungen 

besräti!;c Mampel Einzelregelungen bei der 

Sozialversicherung (4f4, 464), der mlte

riellen VerJ.ntwortlienkeit ())8, H3. J46: 
keine Exkulpation des Betriebes mehr nlch 

§ 8)1 Ab •. 15.1 BGIl; 347 f.). beim Mut

terschutz ()l6: Smutzfrist von q Women) 

oder bei Arbeiuscreitigkeiten (H): grund

sätzlime Gebührenfreiheit naen § I56 
GBA.) 
Das Sdbstverständnis des AutOrs läßt sicil 

faceceenartig aus seinen Äußerungen zu 
bestimmeen Grundnormen der bürgerlich

liberalen Reenuordnung ableiten. An der 

Spitze steht trorz. der Macntkonzentration 
in der ,"westlichene Wiruchafl: die unter

nehmerisme Freiheit als Teil der :dlgewal
tigen Privat autonomie (}8 f.). Hierzu ist 

privates Eigentum an den Produktions

mitteln unabdingbare Voraussetzung 
() I f.). Die Frei~ic des unbereenenbaren 

Individual willens und seiner Betätigung 

ise für Mampel ein unverzimtbares Ord

nungsprinzip (t81, 199 f., lOS). Die Rele
vanz dieses Willens smeint jedoen nient 
zu z:ihlen ; dies zeige sim, wenn MJ.mpei 

sich dlrüber erregt, daß die Einsenränkung 

der Mache der Betriebsleitung duren die 
GewerkschaA:en als Mitbestimmung be

zeichnet wird ('75). W3,J sonst als Maent
beschränkung isc Mitbestimmung im Be

trieb? Mampe( erweist sien so als • moder~ 

ner. Girondist und Anhänger eines Lais

sez-faire-Pragmatismus, wobei er offenbar 
unter dem Gesientspunkt der formierten 

GesellschaA: von der Versöhnbarkeit der 

Klassengegensätze ausgeht. Das Arbeits

recht sieht er als teennisenes Regulativ für 
einzelne .Bösee, die den sonse harmonism 

ablaufenden Produktionsprozeß stören. 

Jede en:ieherische Funktion spridlt er ihm 

ab 8 und übersieht dabei die bereits mJ.n
enem Liberalen eingeg:lngenc T3.[same, daß 

8 Siehe bes. die Kritik der oper~tivC'n Titig
keit der 1U.mmern und Sen~te für J\rbeiu~ 
rechtsSachen (Geriduskricik), S. HO, S4L 
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gesetztes Recht stets funktionaler AusdrueX 
bestehender ökonomischer Machtverh:ilt
nisse ist. (Dies gilt auch für die DDR!) 
Durch die gesamte D:usrellung zieht sich 
gleichsam ein .Schein vom blauen Himmel 
des Naturrechts. (Erik Wolf), der auf das 
• Reche als objektiven Wert. (475) fernab 
von jeder Gese!lschatl: f:illt. 
Dennoch verhilft der Verf:::L.Sser ~inigen 

seiner konkreten politischen Ansichten zum 
Durchbruch, die den hoch politischen Gehalt 
seines ganzen Werkes nur noch unrerstrei
c:hen .• Die geumcdeucsche Verantwortung 
der BRD und aller ihrer Bürger. (2.1) 
mache es jedem zur Pflicht, d:::L.S Bewußt
sein von der Uncerdrückung in der DDR 
und von der ,.volklichen Einheit. (U9) 
wachzuhalten. Unbelegt bleibt die Be
hauptung, daß" jede form:brittliche sozial
politische Maßnahme in der BRD ihre Aus
wirkung für die Sowjetzonee habt (Z2.9) . 
Angesichts sozialer Verbe~erungen in der 
DDR sprit:ht viel für das Gegenteil, wenn
gleich damit eine unbürokratisch-soziali
stische Organisation des DDR-Arbeits
rechts keineswegs unterstellt wird. 
Abgesehen von der rückhaltlosen Offen
legung des Unverstindnisses für die 
Grundlagen des neuen Arbeitsrechts bietet 
Mampel neben einigen Urteilen1 und einer 
Flut VOn Detailvorschritl:en mit formal 
exaktem Fundstdlenapparat die listige 
Wiederholung seiner Kritik an der" Iden
[icitscheorieoc und am Herrschaftssystem. 
Letztlich ist dies aus der sozial unreflek
tierten Position eines bürgerlichen Rechu
technikers mie .Iiebesrechdichen.' Ambiti
onen zu erkliren. Keinesf:lHs aber ist seine 
.gründliche D::J.(scellung .. . eine wenvolle 
Basis, solange uns ein persönlicher Ein
drueX .... erschlossen bleibte', dem etwa wei
tere Nachtrige (549) zu wünschen wären lO• 

Joachim Htilmann 

7 Z.B. ':':).2, ':'J2, 344; etwa 900/0 aus den Jahren 
196211 96 J (1). 

1:1 Siche KJ 1969, JlI. Bespred-Lun~ VOn G. Kü
chenhoff: Naturrecht uad Liebenedlt (E. 
W3:1ncr). 

iI Gaul, a. J.. O. 
10 Infolge der Raumnoc W3( es leider nid-Lt 

möglich. zur Verdeutlichung der meist dif
fusen Thesen ~b.mpels eine haltbare Gegen
posirion für die Darstellung des Arbeitsrechts 
der DDR zu entwidteln. Es mußte bei dem 
Versuch einer informativC1l Analyse be
wenden. 

Dit Stpttmbtrscreiks 1969 Dantellung
Analyu.Dokumcnu. INSTITUT FV R 
MARXISTISCHE STUDIEN. Firn '969. 
~77 5., mit Dokumtnttnanhang, J.l9 5., 
DM H .-, für Arbeictr- u. Scudtnttnorga
nisationcn DM ;0.-. 

Dieses Buch ist die erste umfassende Dar
stellung der Streikwelle vom September 
T969. Daß sein Manuskript schon ein paar 
Wochen nach den dokumentierten Ereig
nissen abgeschlossen wurdc, verdeutlicht 
die Leistung des zwanzigköpfibcn AutO
renkollektivs (Redaktion: Heinz Jung, 
Josef Schleifstein, Kun: Steinhaus) und er
kläre, W:lrum die Arbeit wesentlich de
skripriv bleiben mußte. Darin liegt zugleich 
ihre Starke. Die Aucoren haben sich weit
gehend auf das Sammeln und Ordnen VOn 
Material bt=schränkt und der Versuchung 
zu vorschneller :l.nalytischer Durchdringung 
in dcn meistcn Fällen widerstanden. Alles 
in allem zeichnet sic:b das Buch durch eine 
übcrraschendc Distanz gegenüber den eige
nen Intentionen aus; seine Autoren haben 
naheliegende dogmatische Verzerrungen 
so gut ausgeschalcet, daß der deskriptive 
Teil ihrer Arbeit weder mit dea Standards 
"bürgerlichere Sozial wissenschaft noch mit 
den Bedürfnissen jener Leser in Konflikt 
gerät, die die theorecischen Vorurteile des 
orthodoxen Marxismus nicht teilen. 
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung 
der ökonomischen Situation der BRD im 
Sommer 1969 (5. u) und schildert an
schließend (2.8) die Tarifbewegungen bis 
zum Beginn der Streiks. Es folge eine 
t:lbellarisc:be übersicht über den Ablauf der 
Streibktionen und Tarifbcwegungen im 
September (,8). Die üb~(sicht erbßt 69 
Betriebe. darunter u. öL die Stadtwerke in 
Mühlheim an der Rubr mit einem lf
minütigen Streik von 200 Arbeitern. Die 
Berechnungen ergeben, daß während des 
September mindestens 140000 Arbeiter 
und Ange.5tellte zeirweilig gestreikt und 
dabei 5}Z Jo8 Streikausfalltage verursache 
haben. -:- Der anschließende Hauptteil (5 oI) 
berichtet in Form von Monografien über 
den Streikverlauf in ecwa 2.5 ßetrieben. 
Die Monografien sind nach einem einheit
lichen Katalog VOn Erhebungspunkten ge
gliederr, der u. a. Vorgesdtichte, auslösende 
Momente. Haltung der poiitisc:ben Grup
pen, der Arbeimehmerorg:tne und Ge~e(k
schaften innerhalb und außerhatb des Be-
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triebs 300fic aHgemeine politiscite Aspekte 
enth:ilt. D:ln:u:h (~o6) wird die Re:lktion 
dcr GCOfcrksd'l:lfl:en d:ltseStellt, es folgcn 
(1.u) ein überblick über die- H:lltung des 
polic i:chen Zentrums, der Unternehmer 
und einzelner Gruppen der Fundament:ll
opposition sowie :lbschließend (1}7) zwei 
an:llycische K:lpiccl. 
Für die nid\tkommunist~che Linke in der 
Buodesrepublik h:ltte-n die Streiks den 
R:lng eines Schlüsselerlebnisses: in ihnen 
sch ien sich wenigstens ansatzweise ein 
kämpfendes Proletariat zu restituieren und 
die desolate Perspektive einer verzweifelt 
sidt verweigernden Koalition von R.and
gruppen und Intellektuellen abzulösen. Bei 
manmen Fraktionen der Linken haben die 
Septemberstreiks eine ,.proletarische Wen
dec mit weicreimenden praktismen Folgen 
bewirkt - in der Hoffnung, daß der Kampf 
um höheren Lohn überführb:lr sei in den 
Kampf gegen das spätbpitalistisme Sy
stem. Dcn Autoren des vorl iegenden Buches 
freilich tst diese Priirnisse immer unproble
matism gewcsen; sie stüuen sich auf die 
klaren, H:llt und Sicherheit gew:ihrenden 
Instrumente einer orthodoxen pol itischen 
ökonomie, die sidt seibstbewußc allen 
Zweifeln verschlicßt. In ihrem KOfite.x t 
sind die Streiks die Quitrung einer -mün
digwerdenden c (169) ArbeiterschaA: für die 
Konzertierte Aktion, also für die Politik 
einer .. integr:ltionisrische(n} Richtungc im 
DGB, die die Gewerksch:lft:en zu .Din.i
plinierungsinstrumente(n) zur Zähmung 
der Arbeitere (1.69) umfunktioniert habe. 
N:lch den Erf:lhrungen der Rezession sei 
.das Mißtrauen der Arbeiter und Ange
stellten sowohl gegenüber den Unterneh
mern wie gegenüber der staatlichen Wirt
sch:lA:spolitik größer :lls ;e zuvore (26); 
seine Deredttigung habe slm in einem Preis
anstieg während des Sommers bewiesen 
(26). Weil im Spätkapitalismw .jede Bin
dung :ln beHimmte Lohnleidinien auf Ko
sten der Arbeiter und Angestellten ... e 
(1.64) gehen müsse, sei eine Rückkehr zur 
.2ktiven Lohnpolitik. (1.67), eine "Be
sinnung: :Luf die im DGB-Gnmdsaupro
(;ramm formulierten Wirtsm:lfts- und ge
sellsmaftspolitischcn Aufbaben ... e (269) 
erforderlich. 
Daß die .aktive LohnpOlitike nie funkuo
niere.. daß dou Düssddorfer Progr;1mm 
nicht zuletzt deswegen die Konzertie rte 
Aktion lange vor der Bundesregierung ge~ 

forden hat, soll nur am R:lnde erw:ihnc 
werdcn. D:lß dic Analyse unter dem 
ZW:lng: steht, einen Preis:lnstieg konstruie
ren z.u müssen. und ZW:lr im Gegeosatz 
zum eigenen Tabellenteil (t4), ut m:lrkan
ter. Seit Anfang I966 W:lren die durm
smnittlichen Netto-Mon:lcseinkommen um 
IJ/'/O gestiegen, die Preise im gleichen Zeit
r:lum um 6,1.°/a, dabei betrug der ZUW:lchs 
im ersten H:llbiahr 1969 gegenüber dem 
zweiten H:llbj:lhr 1963 glnz.e 0.5 Prozent. 
G:lnz. gewiß h:lt die Erfahrung der Rezes
sion eine Rolle gespielt; in Smillen Do([~ 
munder Wahlkreis, zeigt, d:lß es :lUch die 
Erfahrung eines effekti\'cn und smnellen 
Krisenm:lnagement gegeben hat. D3ß 
Schiller 1968 die GewerksmaA:en wegen 
ihrer Unfähigkeit offen kritisiert hat, die 
durm d ie ungeplante Wumc des Booms 
entstandenen Ungleimgewimte urifpoli.
tisch zu kompensieren, mag ia diesem Zu~ 
sammenh:lng mehr sein als eine taktische 
Variante. Es war schließlich dou Zurück
bleiben der Löhne. das die überbitzte Ex.
portkonjunkrur ersc ermöglichte. Dadurch 
konnte die Fr2ge der Aufwerrung zum 
zentralen Thema des Wahlkampfes wer
den; zusiiezlim z.u dem der Konzertierten 
Aktion ohnehin inhärenten öffentlich
keitseffekr. wurden so die Mäglimkeiten 
und Folgen sU:ldimer Wirc.smaA:spolitik 
mehr als je zuvor ins Bewußtsein einer 
breiten Offendichkeit gehoben. Nid'lC zu
letz.t desh31b ist die FruStrierung der :ln 
diffusen (keineswegs systemgef:ihrdenden) 
Sf3nd3rds von .Gereduigkeit .. orientier
ren Hoffnungen :luf .Soziale Symmetriee 
weder dem System als solchem noch dem 
politischen Zentrum angehstec worden, 
sondern der Unbeweglichkeit der Gewerk
schaften, die auch im Kontex.t temnokrati
smer Steuerung :lls durm:lus dysfunktion:ll 
ersmeinen könnte. Im klassismen Sdtema 
jedenfalls ist die- populäre Warnung vor 
importierten Preissreigerungen durch einen 
seine Präferenzen für m3ßvoile Verlage~ 
rungen VOm E:-:port auf den Binnenkon
rum nimt verschweigenden Wirud13ft.smi
nister wohl nur schwer zu analysieren; sie 
dürfte aber nicht die geringste Rolle ge
spielt haben. 
Dankenswerterweise verschweigen die Ein
z:eldarstellungen und An:l(ysen des Buches 
nicht, mic weIcher Betührungsangst die 
Streikenden auf politisdte Themen reagier
ten. Die Autoren können dies gelassen zur 
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Kennmis nehmen; sie gehen ja davon aus, 
daß mit der Krise die Potitili~rung ohn~
hin ins H:J.us steht. Man kann dem emge
g~nh:J.hen. daß d~r Kampf um Sicherheit 
und sterisen Zuwachs des privaten Kon
sums h~ur~ auf ~iner Motivstruktur auf
sitze, di~ der technokratisenen Regelung 
durch das policisch~ Zentrum ~ntg~gen

komme, und d:lß deshJ.lb dieser K:lmpf 
nicht einbch durch die .. Widersprüch~. des 
Systems in ~inen KJ.mpf gegen d:ls System 
trJ.nsformierc werden dürRe. Die unpoliti
sche Interprec:lcion der eigenen Bedürfnisse 
und die OominJ.nz der Lohnpolitik kön
nen zwei Seiten einer Medaille sein: die 
an der Verteilungssph!ire. an .. verwen
dungsneutr:llen Zuwendungen von Geld 
und J.rbeitsfreie~ Zeit.: (HJ.bermas) orien
tienen Forderungen verwickeln sich un
heilbar in die "S:lchzwänge. des Waens
tumsk:lpic:llismus. der sie, je naen Sup
port bedarf des politischen Zentrums, mehr 
oder weniger, :lber immer noen legitimJ.

[ionstricheig, befriedige. Die Ablehnung 
des Syscems :lls eines Ganzen folgt nicht 
aus dem Bedürfnis nach .. Sozialer Symme
trie_, sondern :lUS dem n~ch potiucher 
Parriziplotion, n:lch Konsens über die 
kollektive Verw~ndung des kollektiv Er
wirtsch:J.fl"etcn, nach Sozi~lkonsum St:J.tt 
priv:ltem Konsum: aus genuin politischen 
Bedürfnissen. 
In diesem Sinne könnten die September
streiks ein Indikator für d:l...S politisene Zen
trum sein, dloß seine Steuerungsinstrumente 
zu grob sinq, lots dloß sie die komplexen 
Probleme der Konjunkturpolitik flexibel 
genug bewältigen könnten. Indem die Sach
verständigen den Streikenden bescheinig
ten, jenen Lohn-lag geschlossen zu h3ben, 
den zu schließen die Wirtsch:lRspolitik 
außerstande gewesen war, rechtfertigten 
sie die spontanen Aktionen technokratisch 
als notwendige Reaktion auf die Unvoll
kommenheit der Steuerung. Hienu P:lßt, 
d:lß sch:J.rfe Sanktionen gegen Streikende 
:lusgeblieben sind, sopr dort, wo Betriebs
räte sichtbar di~ Friedenspflicht verletzten. 
Es sieht so aus, :Us verzicht~ dOlS policisdte 
System vorerst auf die Anwendung von 
Macht zugunscen einer Stracegie des Ler
nens . Denn solange eine Politisierung d~s 
Lohnkonflikts im oben skizziert~n Sinn 
3usbleibt, und vorerst deutet nichts 3uf sie 
hin, können den Gewerkschaften durch3us 
Mittel in die Hand gegeben werden, mit 

denen Frustr3tionen der privlotistisenen 
Bedürfnisstruktur 3n der D:lsis frühzeitig 
erkann c und Anp3ssungen :ln lcgicim:lcions
relcv:lnce Bedürfnisse vorgenommen wer
den könn~n. Ironisenerweise schlagt d:l...S 
... Institut für marxiscisene Studien_ ein paar 
dieser Instrumente vor: kürzere L:lufzeic 
von T:lrifvertr:igen (~)6), Schließung oder 
wenigst~ns Verringerung der Schere zwi
schen Tarif- und Effekcivlöhnen (16S). 
betriebsn:lhe T3rifpolicik (~66). größ~re 
Betriebsnähe der Gewerksch.a/t als Mittel 
zur Kris~n~rkennung (166). Eine politisen 
apathische, frciteitoriencierte, zugleien mit 
einem, im Sino~ Lod<.woods und Goldthor
pes, instrumentellen Verhiilmis zur Arbeit 
ihren Lohn militant m:lximierende Arbei
terklasse dürfte für das politische Zentrum 
des org:misiertcn K3pit:llismus eine bere
chenbare Größe sein. 

Wol/gang Struck 

P~ter Lerche, Verfassun8sruhtlich~ Z~ntral

fragen d~s ArbeJ·ukamp!es, Bad HombuTg 
vor der Höhe UJf. 1968, 102 S. (V~rlag 

G~hlen) DM 10,60. 
Hans-Vlrich Evers, Arb~it1kamp!!r~iheh, 

N~ulTalilät, Waffen8{~jd}h~ü und Aus
sp~rrung, HambJ4rg 1969, 107 S. (Hansi
sd,er GJ·ldenverlag) DM 10,80. 

Art . .29 Absa.rz. V der Hessisenen Verbs
sung ( .. Die Aussperrung ist rechtswidrig.:) 
ist - neben b~ispidsweise Sozi;disierungs
artikeln - einer der Gedenksteine für sozia
listisch-sozialsraadiche Intentionen bei der 
Entstehung der L:lndesverf3ssungen in der 
.. Frühzeit« der Bundesrepublik, ein G~

d~nkstein im Bezugsrahmen bundesrepubli
kanischer Rescauracion. 1 Gedenkstein :lUch 
insofern als I968 in Hessen die erste Aus
sperrung ung~hinderc vorgenommen wer
den konnte (Correeta und Cominenc:l1 
Werke). 
Die Durchsetzung der Rest:luration in den 

Jahren nach (945 verband sich mit der 

I Zur erHen Enppe der Rest;l,ur;ulon vg l. 
jec%c; Eberhl.Cd Schmidt. Die verhindene 
Neuordnung 194J-19P . Fr:lnkfurc 1970, 
An!OnHen; Theo Pirker. Die blinde ]..1:1du. 
München I960 (Bd. I) und Fnnk Deppe 
u . .1., Kritik der Mitbestimmung, Fr:mkiurc 
I969, K.1p. H. Irr. Vgl. .1. R. Deppe u. a., 
Das Ende des "Wiruch.lflsW\Jnders .. und die 
Gewerkschaflen. in: Hcide-lbersc:r Bliuer 
n.h), April-Oktober 1968. S. 97 ff. 
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Aro.::its- und Verbssungsrechtshhre an d~n 
Univt'rsidt~n unter :1nder~m mi[ der Fol
se. dJ.ß di~se - gegossen in die Form einer 
.herrsmenden Lehrec - jenem Artikd d.::r 
hess ismen Land.::sverfassung auf allen 
möglimen Argument:1tions~benen die Un
gülcigkeit attestien.::. 
Alles, was hier R'J.ng und Namen hJ.tte, 
insbesondere die Ordinarien des Arbeiu
oder Verbssungsremts~ w'J.r einig darin, 
d:::lß die AusrperTung ruhtmäpig, Art. 29 V 

hingej;en ruhlswidrig sei. 
RechtSwidrig deshalb, weil dieser Artikel 
gegen die Arbeitskampffreiheit, den 
Gleimheitssatz, die dem Arbeitskampfrecht 
zugru ndel iegenden v~ rf J.ssungsrechdimen 
Prinzipien der Neutralidt des Staates und 
der Parität der Sozi'J.lpJ.ftner im Arbeits
kampf, gegen eÜlfad-u:s Bundesremt ver
stoßen soll .. . Kurz: rus a Musterbeispiel 
einer verfassungswidrigen Norme. 
Dieser Meinung ist von Anfang an von 
einer zu ,Außenseitern( gestempelten. vom 
Verfassungsrecht Ül s.::iner htnsmenden 
Incerpret'J.tion J.us gesehen .nocorismen< 
N1inderheit widersprochen worden, VOn 
Wolfgang Abendrodt, RimJ.rd Smmid und 
von Helmut Ridder . 
Ersc 1968/69 aber hat der Artikd 29 Abs. 
V. bemerkenswerter- und merkwürdiger
weise, seine ersten .namhaRenc Verteidi
ger in den etablierten und geschlossenen 
R:iagen bundesdeutscher VajtJHungJlehrer 
gefunden: 
Im Zusammenh'J.ng mit einer zur J'J.hr~s

wende 1966/67 erhobenen Klage des Ar
beitgeberverbandes der Hesslschen Meull
industrie VOr den Verw'J.ltungsgerichtea 
gegen das Land Hessen - eine K.1:tge die 
schon an der mangelnden Zulissigkeit 
smeiterte l - hatte die Hessisme Staats
kanzlei zwei Gutlmten vergeben, die die 
Verfassungsm:ißigkeit des Aussperrungs
verbots erweisen sollten. Gut:::lmter waren 
die Professoren Peter Lerme, München und 
H'J.ns Uirich Evers, BrJ.unschweig. 
Lerc:bes Arbeit w'J.r einem der Venreter der 
hernchenden Meinung, dem Hamburger 
Ordinariw Eduard Bötttmer, Anlaß ge
nug 2.u eimr ungewöhnlich langen und 
- gemäß zwischen-ordinarismen Stan
dards - sch:1rfen Rezension in der von 
Dietz herausgegebenen Zeitschrift .Recht 

1 N2chwe:isc be:i lerche: S. 9'10. 
1 Vgl. VGH K:usd DVBI. 68, S. 811 ff. 

d.::r Arb.::itc.'-Die Rezension zielt leitmo
tlvisch wauf 'J.b, die Solid:::lfltät des Kol
legen Lerche mit denjenigen zu beschwören, 
die dom - und zwar Jlauch gerade die leh
rer des öffenclimen Remtsc, zu denen er 
sich doch zählt? - dieser .überwiegend 
vertretenen Ansimtc erst Lltr Gewime ga
ben. 
Die relativen, dogmatisch-immanenten 
Abweichungen und Fortschritte VOn Lerme, 
seine Widerlegung der herrschenden Argu
mente im einzelnen zu them'J.tisieren, ist 
nicht das Ziel der folgenden Bemerkungen, 
wohl aber ideologidtritism seinen Inter
pretatiorurahmen zu hinterfragen: 
Entscheidende Argumentationsfigur für die 
Arbeit Lerches ist der aArbeitskampfc. 
Dessen, von ihm wertneutral versundenen, 
. sozio logischen Begriffc gewinnt er mit 
dem - durchaw gängigen - Begriffspaar 
freies Verhandeln, Arbeitsfrieden 
versus 

Zwang, GewaIr, Störung des Arbcitsfrie
dens 
ein Begriffspaar, dem politische Vor-Urrei
le, Vorentscheidungen zugrunde Uegen, 
ohne daß diese Lerche zum Problem wür
den. 
Diesem Ans'J.tz muß entgehen, daß aAr
bciufriedenc aum gefaßt werden kann J.ls 
d ie nur zum geringen Teil auf äußerem. 
zentral aber auf verinnerlichtem Zwang 
beruhende soziale Form der Kapitalverwer
tung; weiterhin kann das, was bei Lerche 
als die lO S'törung d~s Arbeitsfriedensc fir
miert, als Versuch begriffen werden, die 
VoraussetZungen .freien Verhandelnsc ge
genüber derart gefaßtem Zwang und der
:::Irtiger lOG.:waltc erst durchzusetzen. Kurz, 
es läßt sich di/! These vertreten, daß durch 
Lerches begrifflimes R'J.ster Gewalt nur 
dort in den Blick kommt, wo jem'J.nd den 
Machtansprum Ül Frage ,stellt, aber nicht 
dort wo eingeschliffene Unterdrückung ge
übt wird. 
Diese. Lerche unbewußte, politische Ver
spannung seiner Begriffe bildet einen? auch 
kraR der suggestiven Gewalt der von ihm 
g~brauchten Bilder, gleitenden übergang 
zu seinen normativen Postulaten; sie be
deutet eine politische Vorentscheidung für 
die dem Art . 9 Abs. 111 Grundgesetz, der 
K03litionsfre iheit, zugewiesenen Ziel funk
tionen: 
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15 0 Dieser Vorentscheidung: gemäß wird als 
.inneres MOtive und . höhere Zielsetzung
yon Lerche die Figur der .im allgemeinen 
Interesse liegenden Aufgabe der Ordnung 
und Befriedung des ArbeitStebens .. , der 
.ständige Prozeß dt::s Aufeinandett::inwir
kens der Sozialp:J.rcner .•. mit dem End~ 
ziel vernünlliger Verständigung und jewei
liger ßefricdunge als .Sozialfunkrion der 
Koalitionsfreiheite eingeführt, :ds Anlei
tung für die Imerpretation und damit die 
praktische K.onkretisierung des Art. 9 UI 
GG. 
Die juri5rische Umsetzung die1tr "Sozial
funktione bietet die redttliche Einklei
dung für eine Modellierung der ,Gewerk
schaft als Ordnungsf3ktort; allerd ings nicht 
im Sinne des naiven Modells der Gewerk
sdu.A: als Ordnungs faktor , wie es weiten 
Teilen der Lehre und dem wirtSchaA:sfried
limen Sozial ideal des BundesarbeitSge
ridttsl entspräme. 
Lerche hingegen will, in einer unausgespro
chenen Teilrezeption Dahrendorfs6 , d:l.S 
Konzept des .antagonistismen Zusammen
wirkense in Art. 9 Abs. Irr GG verankere 
sehen. Die Tendenz, das n;Live Modell der 
Gewerksch:J.1l a ls Ordnungsfaktor um die 
notwendigeD Konflikcfelder zu erweitern 
und den vorhandenen Ant;Lgonismus der 
kl:usengcspalrenen GeseUsmaA: als auf die 
,.Befriedunge hin funktionalen Antago
nismus in die Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. Irr GG einzubauen, dürA:e die spezi
fische Abweimung Lerches von entsmei
denden Teilen der herrsmenden Meinung 
sein.' 

.i Vgl. z.. B. BAG Zit2.te bei Ramm, JZ 1964, 
S. S So und jetl:r 2.um Xenia Rajewsky, Ar
beiukampfrecht ia der Bundesrepubtik, 
Fr.lnkfun: 1970 (es ]61). 

o VgL z, B. Cesdlsd1.3.A: und Demoku.cie in 
DeutSchland. Müamea 1965, :z:. B. S, 161 Jf. 
den ., Elemente einer Theorie des sozialen 
Kon8.iktS. in: Geielhch3A: und Freiheit. 
Münmen 1961; vgl. a. lewis A. Co5er. 
Theorie 50ziale r KonAikte. Neuwied und 
Berlin 1965. Zur KIicik vgl. Tb. W. Adomol 
Ursul3 Jaerisc:b. Anmerkungen zum 10~ialen 
Konllikt heUle. in: GeselhehaA:. Remt und 
Politik, Neuwied 1965, S. I Jf.; vgl. a. Spie· 
b..pitalisml.ls oder IndustrieseteUschaA:, 
Stuug.l.rC 1969. S. 67 ff .• 88 ff. 

~ Vgl. für die"e Richtung die Bemerkung Böc
eichers (Fn ~): »aber auch der '3nusoniSlische 
Gesamceh.1Uklen del GeS3mtverhilIniuel 
der Koalitionen wird in die Ga["2nl ie ein be
~ogen· . 

Für die Screikfreiheit - eanen Ausschnitt 
der Koalitionsfreiheit - heißt das, daß 
diese .scelS nur im Hinblick auf d:l.S über
greifende Ordnungsziel, die letztlich fried
liche Einigung begriffen und von hier aus 
gerechtfertigt werden kanne:, eben als 'ge
bändigtes StreikrechcI. 
Hier wird im übrigen. wie an vielen Ste!
len in Lermes Arbeir, Dach bewährtem Mu
ster zwei pluraliscism - als .Sozia lpart
nere: - verstandenen Organisationen ein 
fi.ktives Höheres und Drittes als »aUge. 
meines rnter~see, ,.als übergreifendes Ord
nungszicl e auferlegri. Dies ist ein durch
gängiges Konzepr, das für s~inen analyti
smen Interpretationsrahmen, als nichc 
thematisieret VorenlSmeidung, die Aus
blendung klassen~ analytismer zugufiScen 
fiktiver gruppenpluralistismer Perspekti
ven bedeut~c. 
So läßt sim die Koalitionsfreiheit über 
ihre. nam Lerche, .sinnvariable. d. h. ge· 
smmeidiger und elastischer ForcenOlic:k
lung fähiger, soziale Funktion .. auf dem 
sreuernden Hintergrund eines theoretism 
nicht einmal ansarzweise ausgewiesenen 
ideologischen politismen Vorverständnis
ses interpretieren. 
Die entsmeidende Gru nd\age seines poli
Ium vorverständigten Tncerpretationsan
saues iSt nirgends selbst zum Gegenstand 
der Reflexion gemamt: die politum ange
leitete Analyse der po/irischen Vorbedin
gungen der tigmen Imerpretationsarbeit 
fehlt. 
Lerches geb:indigter Version des Gruppen
pluralismus entspricht es, daß er sein Ma
terial grundsänlim vom Oftendimen aus, 
begriffen als subst:1ntialisiertes Gesamt· 

8 Vgl. O. K.:!.b.n.Freund, Du so~i;lle Idul des 
Reiehsubeicsgeriehu. in: Arbeitsrecht und 
Politik (Hg. Th. Ramm), Neuwied [966, 
S. '54 ff. Zur Kritik. pluraliHischer Ideolo· 
gien, teil weile empirisch 2.usge:J.rbeiter, vi;1. 
zum Beispiel: E. E. Schattsmneider, The 
S~mi·Sovereiga People, New York wf. 1960. 
'47 S.; Pecer Bachrach, The Iheory of demo· 
er:J.tie Elitüm. london [969, [09 S. (dem· 
nächst in Obersecz.ung bei der EV Al; Theo ~ 
dore lowi. 10e End of Plur.llism, Chic:J.r;o 
1969; BamradtJB.1ntz. Power 3nd PO\'eny, 
loodon usf. '970. Zur juristischen Aq;u· 
mentHlOI'I mit enuprechenden politischen 
Zerrbildern vgl. neuestens Pet~r H3n:J.U. 
lohn· und Tuifpolitik. lohnpolilik ohne 
Verbiinde. in: Der Arbeitgeber 9'I97Q, S. 
~o~ ff. H:J.nau ist Ordinarius für Arbeits· 
redlt 3n der Freien Universität Berlin. 
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intere.lse,· strukturiert; d:lS wird erkenn
bJ.r in zweigliedrigen Antinomien wie 
"partikuliire Kdftec (30), .bloße Sdbst
darstellung geseHsd"l;1tHicher Gruppeninter
enen .. (.19) •• exi-stentielle Repd.sent;1tion .. 
(.18) versus .ötfendicne Ver;1ntWOnungll/ 
(.19 ff.), .konStitutionelle Repräsentationll/ 
(.8) . 
Ein kritischer AnS;1tz findet sich in Lerches 
Diskussion des WaffengleichheitspoStulau, 
wenn er darauf verweist, daß IIschon die 
bloße Streikabwehr, d.. h. die Möglichkeit, 
dem gegnerischen Druck. dank wiruch:dtli
cher Kraft zu widerstehen nicht übergangen 
werden darf. Die Existenz und Wirksamkeit 
dieses Flktors ist bisher zu wenig beld"ltet 
worden. Lehre und Rechuprechung neigen 
in Deuuchl;1nd dlZu, nur jene Kamprmiuel 
zu betrachten und unter dem problemlti
sd"len Gesid1tspunkt der Plrität zu bewer
ten, die ihrem Ursprung nlch offensiv an
gelegt sind. Ober der Untersuchung ihrer 
AngriifskraA:: wird übersehen. nach dem 
gleichsam >automatisd"len G~genmittel( der 
Abwehr durch Nid"ltnachgeben zu fragen .. 
(S9) ,Q. Es wird also in der herrschenden 
Dogmatik das phänomenologisen evidente 
Machtgef.llle zwischen dem Eigner bzw. 
Verwalter der Produktionsmittel und dem, 
der gezwungen ist, seioe ArbeitskraR als 
Ware dem >Anwender( zu verkaufen, un
terschlagen. Allerdings greift Lerches Be
merkung noch zu kUr7: denn die "wirt
sc:haRliche KraR .. und die .autom:ltischen 
Gegenmictdc sind nicht nur ein isoliertes, 
phänomenologisch erfaßbares Gef:ille, son
dern sind allein im Zusammenhang der 
Totalität einer Produktions- und Gesell
schaA::sorgan.isation zu begreifen. 
Lerd"les dem Gruppenpluralismus verhaf
tetes Vorverständnis, das sdlOn dem AnsatZ 
seines Vergleichs GewerkschaRenlPaneien 
zugrundeliegt, steuert 'luch seine die h. L. 
kritisierenden Hilfserwägungen zur Pari
dt: .Wenn überhaupt. so kann nur eine 
reale Parität Ordnungs vorstellung sein. 
Um dies präziser zu sagen: Wenn über
haupt, so könme nur eine prinzipielle 
,Chancengleich.heit( des Gesamtverhälcnis
ses der TarifpartDer Zielpunkt sein, niche 
aber irgend eine dunkle Gleid"lheit oder 
Gleichförmigkeit aller KampfmiteeL Auch 

, VSI. U. K. Preuß. Zum Ha3.urechtlimen Be
griff des Offentlichen. SlUUgUt J 969 (Kap. 
1Il). 

III Ahnlich auch Ever-s S. 56. 

eine ungleid"le Watfenverteilung könnte 
daher, selbst bei Anwendung des Gleich
heiuaspekts, durch'lus zulä5stg sein. Die 
.Chancengleichheie( könnte daher, wenn 
überhaupt sO nur als Gesamtbilanz ausrich
tende Wirkung übenc (7I). 
Interpretiere man diese P:l.SSage nicht auf 
der 6kciven Grundlage eines Gruppenplu
ralismus, sondern im Zusammenhang einer 
klassengespahenen Gesell schllUforma tion, 
so ise eine faktische und prinzipielle 
.Chancengleid"lheitc denkbar allenfalls bei 
einem .Kl:usengleichgewid"ltc (vgl. z. B. 
Außerungen von Marx: Bonapartismus
analyse") im Blick. auf die .. Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtsd"l:dube
dingungen ... Hier altein könnte Chancen
gleichheie _als Ges'lmtbilanzc - nämlich 
Bil:mz bezogen auf den wirklichen Zustand 
der gesamten Gesellschat1sformation 
-ausrichtende Wirkung übene. 
Angesid"lu der schon in sich. einseitig aufge
lösten Pluralismusvorseellungen, mag es 
denn auch nicht mehr verwundern, .die 
Existenzgrund!age der Arbeitgeberseitell/ -
also ins systematische gewendet: die Exi
stenzbedingungen der kapitalistischen Ge
sellschaRsfonnation - als die .vorausge
setzee Substanz des Art. 9 III GG. aufge
faßt zu finden: also als im Sinne von Art. 
19 II GG unabdingbar geschütze. Dem soll 
Art. ~9 IV der Hessischen Verfassung 
("D:u Streikred"le wird anerkannt. wenn die 
Gewerschaften den Streik erklären.) ent
sprechen, der als verfaßee Gesamtverane
wortung der Gewerksm:lRen gedeutet wird, 
der einen an die .Substanz c gehenden 
Streik niene zuläßt! 
.Der Hessisme Yerfassungsgeber erwartet 
eigene ,Disziplin( der Arbeitnehmerseite. 
Die bisherige Beurteilung des faktischen 
Verhaltens der Sozialpartner hat, über das 
Land Hessen hinaus, entsprechende Erwar
tungen prinzipiell erfüllt gefunden ..... 
(6 I) 
Die Normierung des Art. 9 III GG, libe
tal-offen-pluralistisch als lIunfertig ver
faßte sac:hlid"le Ordnung.: (63/64) um
schrieben, hat also gemäß Lerche durchaus 
ihre enucb.iedenen Fertigkeiten - die" Um
kehr der Werrungen für die eine Seite .. , die 
Bönicher zu sehen wähnte1!, ist gar keine. 

11 Zu einem Oberb!ick ygl. die Angaben bei 
Jürgen Seifert. ~o Jahre Grundsesetz.. Neu
wied (969, S. 110 FN 4) . 

It A . .l.. 0., S. 369. 

25' 
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'5' Diese ßcmcrkungen betreffen auch die Ar
beit von Hans-U'lrich Evcrs, die. dogma

tisch nidn so :J.usgcfcilt wie die von Lerale:. 
eine wirucn:ltlsfriedfichc Interpretations
;luuidltung als einzig zuzulassenden Maß
stab unterstÜtlt. Er gehe davon aus, .. daß 
nicht der Arbeitsk:l.mpf. sondern der - noc
falls durdl ArbeiLSbmpf - venrJ.glich her
beigeführte Arbeiufrieden der eigentliche 

Z~eck des in Art. 9 Ab$.. I II gewährten 

Sdluezesc ist. 
In der Tendenz begibt er sim somit in die 
Nähe des naiven Modells der Gewerkschaft 

als .. Ordnungsfaktor und formuliert seine 
wirLSdi:J.fbfriedlidu:~ Neigungen zu einern 
Sozialidc:J.l, das er mit dem Reichs- und 

Bundcslrbeicsgeridlt teilt. Insbesondere für 
Evers gilt, daß er d:ls Aussperrungsverbot 
deshalb aufrechterhalten will •• weil der 

Arbeitgeber nicht - wie der Arbeitnehmer 

des Streiks - der Aussperrung bedarf. um 
hierbei seine Interessen angemessen zur 
Geltung zu bringen... Daher nimmt es 

nidlt Wunder, wenn sich die Entwicklung 
der Arbeitgeborverbände und ihrer Tarif

politik in Hessen unge::t.chtet des Aussper
rungsverbots nid1t von den Verbältnissen 

in anderen Lindern der Bundesrepublik 
unterscheiden; daher ist auch unter ande~ 

ren als den gegenwirtigen wirtsd1alHichen 

Voraussen:ungen nicht zu besorgen, es 
werde wegen des Aussperrungn·erbor.s zu 

wesendid1en Hemmungen kommene. 
Die Aussperrung ist SOZ1.Jsagen nidltfunk~ 

:tional und überflüssige 'Unterdrückung" 
: uonötiger Konfliktstoff im )sozialen Felde, 

da doch die M:lueninderu..ngs.k.ü.n.di~ß 

lile relev:lnten Funktionen auch erfüllt. 

Sp:itestens hier sicht man sidl vor die Fr:l~ 

ge nlch der praktischen Relevanz von 
Ausführungen gestellt, die heute nom das 
hessisd1e Aussperrungsverbot in dieser 
Form bejahen: 
Da, nach eigenen Auuagen, der Gegen

stand dieser Abhandlungen in den Arbeits
kampfen nimt bedeutsam ist, können diese 

Arbeiten selbst nur noch relevant sein 

- entweder Ln der ideologischen Ausein
andcrset'tung zwismen den Organisationen 
der Lohnabhängigen und den ;. Arbeitge
bern .. bzw. zur AufkHrung innerh:J.lb der 

Arbeitersch'lll selbst 

- oder wissensd1aftspolitism. in bezug auf 
die methodologische und politisch·prak
tische Diskussion an den Universitäten 

bzw. in der juristischen Fachäffendichkeit 

um d:l.S Verh:iltnis von Vcrf:J.'ssungsrecht 
bzw. -interprc[:J.[ion und politischem Vor

verständnis. ll 

Zur ideologischen Aweinandersetzunc
bzw. Aufklärung sind diese Arbeiten allein 
nün:lich für diejenigen Gruppen, die selbst 

wiruchaftsfriedlidie, teils mit Konflikt
räumen versctzte, Interessen u~d Vor

stellungeo. haben. Auch im wissensch::t.A:s
politischen R:lhmen bringen sie keine Auf

kl:irung - es set denn indirekt! ::1Is Objekt 

von Analysen. odor noch vermittelter: Ln 
dcr Art und Weise, wie sich die Befürwor
ter des naiver! Modells mit dem funktio

nal konllikttrichtigeren Ansatz VOn Ler

che in der Fachöffendichkcit der Juristen 
weiter auselnandersetzen werden. 

Suphan Lribfried 

Hans;örg Weitbreche, Efftk:titlicat und Lr
girimitiit da Tarifauconomie / Einr sozio
logische Untersuchung am Beispi~l du 
drucschen MrlaliinduHrie. DunrJur u. 
Humblot, Bulin 1969 DM 48,60. 

Ein Jahr vor den SeptemberStreiks sdlloß 

Hansjörg Weitbrecht seine systematische 
An:llyse der Tarifautonomie in der BRD 

ab. Vorarbeiten hierzu leistete der Autor 
in nerkeley, wo er eine Master-Thesis ab

lieferte, .die die historische Dimension der 

Institutionalisierung des industriellen Kon
flikts beleuchtcte (5. 167). Weitbremts 

D:l.nk für theoretische Anregungen gilt vor 
allem Ralr" Dahrendorf, für Informatio

nen und empirisches Material den T:J.rif

parteien im Meta.llbereich. Sein besonderer 
Dank wird heute den Arbeitgebern zu

korrunen, die sein lesenswertes, durch und 
durch technokr:uisches Buch mit einer 

Preisverleihung ins rechte Licht rückten. 
An personellen Daten iSt Iloch inten:.ssallt, 

daß Weitbrecht heute in drr M:lnagement· 

Schulung bei IBM Deutschland tätig ist. 
Wie Weitbrecht in :11ler Deudidlkeit gleich 

zu Beginn zu verstehen gibt, ist in seiner 
UnteI"Suchung ,.die technologische Betram

rungsweiSf:" (5. 48) bestimmend. D:l.S sollte 
linke Leser nicht d:lvon abhalten, diese 

U Vgl. zu diesem Problemkreis R. Gculen. 
K.:ann m2n mit einer bütgerlimen Verhssunc: 
eitle sozi21istisme Pr2Xis lesitimieren} N;lm
.... Ott 'Zu einem Sum von GethJ.rd Sruby über 
scudentismet Disziplinuremt. dJ.s demn:imH 
bei der EVA erscb.eiot. 
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system:ltische und differenzierte Studie Ge· 
nau zu lesen. Abgesehen davon, daß sie die 
Gelegenheit bekommen. sich mit einer 
glänzenden Variante technokratiscnen Be
wußtseins auseinandenuserzen, erhalten 
sie einen Einblick in die Funktionsweise 
des Tarifkonflikts, die zu kennen für eine 
reflektierte sozialistische Praxis mindestens 
ebenso wicheig ist wie eine antikapitalisti· 
sche Gesinnung. 
Eine kritische Diskussion der konflikttheo
retischen Ansätze Kerrs und Daruendorfs 
führt Weitbrecht dazu, die Tarifautonomie 
auf zwei Ebenen zu untersuchen : Zuerst 
wird mit Hilfe der Organisationssoziolo
gie und Verhandlungstheorie die inteme 
Struktur der T:Hiflutonomie, d. h. Mecha
nismen der KonOikrregulierung und 
Normsetzung, analysiert. dann wird mit 
dem Instrumentarium der Makrosoziolo
gie (Ausgangspunkt: Durkheims _Arbeits
teilung ... !) die Frage nach dem Autonomie
charakter dieses Regelungsmechanismu5 
veNucht zu lösen, cl. h. konkret die Frage 
nach den Rahmenbedingungen der Auto
nomie, .insbesondere nach dem Verhalten 
des Staates, seinen Garantien und Eingrif
fene (S.3). In den beiden Hauptteilen 
des Buches wi.rd dann - versehen mit re ich
haltigem empirischen Material aus dem Be
reich der Metallinduscrie - systematisch 
nach der Effektivität und Legicimicät der 
intemen Funktionsweise der Tarifautono
mie und nach ihrer Elfekrivität und Legiti
mitiit in der Gesamtgesellschaft gefragt. 
Für die Analyse der internen Funktions
weise der Tarifautonomie wird das Be
griffspaar spezifiziert und die Fr.lgestellung 
verens;t: Untersuche wird die Kompromiß
fähigkeit und Verpflichrungsfiihigkeit der 
am Tarifkonflikr beteiligten Organisatio
nen. Unter Kompromißfähigkeic versteht 
Weitbreche .die Verhandlungsfreiheit der 
Repriisentanten am Verhandlungstisch • . 
Voraussetzung isc eine zentralistische Ent
scheidungsstrukrur, die den Mitgliedern 
möglichst wenig Einfluß gewährt. Es kön
nen dann eher Zugesti.ndnisse gemacht wer
den. der Komprorniß wird mögl ich, das 
Effektivititserfordernis ist intern erfüllt. 
Die Verpflichcungsfähigkeic ciner Organi
sation kollidiere mit dic.sem Postulat: Sie 
erfordert eine entgegengesetzte Organisa
tionsstruktur, die eine hohe Beteiligung 
der Mitglieder an den Encscheidungspro
lI=ssen gewährleistet. (Konsequent so:tiaJ-

technokr:uisch stürzt sich Weitbreche hier 
auf die sog. Partizipationshypothese: Ver
halten I:ißt sich leichter ändern, wenn die 
Betroffenen selbst an einer Entscheidung 
beteiligt sind.) Weitbrecht und die Gewerk
scnafisspirzen kennen den Ausweg aus dem 
Dilemma: Die Lösung .Iiegt in einer 
Trennung von Entscheidungsprozessen 
und Beteiligungsprozessen mit Quasi
Entscheidungschar3kterc (S • .1r 4). Eine 
Analyse der Entscheidungsprozesse , Ver
pfliduungsmechanismen und Informations
steuerung in den Org:misationen der 
Tarifautonomie zeigt, wie besonders die 
Gewerkschafisführungen &u Problem der 
Legitimici.tsbeschaffung lösen, ohne den 
Mitgliedern re:ll~n Einfluß auf die Ziel
formulierung zu gewähren. Diese ist nach 
Weitbrecht das Resulut VOn Sachzwängen. 
die der Staat exekutiert. Die Tarifautono
mie erreicht ihre externe Effektivität, wenn 
sie die an ihr beteiligten Organisationen 
ohne offenen Konflikt auf die Zielde6ni
tion staadidler Wirtschaftspolitik ver~t1ich
ten kann. Ob das unbegrenzt möglich ist 
über manipulierte Quasi-Partizipation. ist 
an den Seprcmbcrstreiks zu diskutieren, die 
die Legitimitätskrise der deutschen Ge
werkschaften und ihrer technokratischen 
Führungen unübersehbar indiziereen. Die 
Herstellung von .Gerechtigkeit. durch 
Verfahren der Quasi-Beteiligung scheint 
zur Integration der Arbeiter in das tradi
tionelle System der Tar if3utonomie nicht 
auszureichen. Sie verlangten. wenn auch 
äkonomistisch im Rahmen des Systems sel
ber, nach realer Partizipation. 
Weitbrecht bezieht hier klare Position: 
Mit Rou weist er darauf hin, .d:tß Tarif
verhJ.ndluagen kcine Angelegenheit ein
facher Demokratie in den Gewerkschafien 
sein können. weil kompetente Entschei
dungen getroffen werden müsscn, di.e nur 
die Führ~rschafi übersehen kanne (S·7.1) . 
Wor:tn sich diese .kompetenten Entschei
dungen. zu orientieren hJ.ben, wird dann 
3uf der zweiten Ebene diskutiert: im Zu
sammenhang mit der Frage nach den 
Rahmenbedingungen der T:trifautonomie. 
Interne Effektivität und Legitimität gehen 
ein in die Beurteilung der Tarifautonomie 
von .außen.: Externe Effektivitiit ist er
reicht, wenn die Tarifautonomie die Re
gelung der Auseinandersetz.ung ohne offe
n~n Konflikt garantieren kann. Wichtiger 
zur Beurteilung der e:rcernen Effektivität 

2f) 
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'54 wird jedoch ein anderes Kriterium : Lobn
politische Enuchcidungen beeinflussen im
mer mehr die Verwirklidtungsc:hancen 

st:1adicher wittschaA:spolitisdler Ziele: Sn,
biles PreisniveJ.u. Wad1.Scum, hohe. Be
scb.äA:igungsStand und außenwirtschaftli
mes Gleidtgcwichc. Die Tarifautonomie ise 
für WeichredH sotange extern effektiv, wie 
sie den RJ...bmen des von den staatlichen 
Technokraten bestimmten ökonomLsdt 
Mög!ichen und Notwendigen niche sprenge. 
Tut sie ':5, greiA: der Sc'Ut ein: ,. Jede Auto
nomie erhält ihre Grenzen in den EntsChei

dungen , die staatlichen Institutionen vor
behalten bleiben sollen ... Die Effek tivität 
der Autonomien wird also dacJ.ch beurteilt 
werden, inwieweit sie solchen Zielserzun
gen entsprechen kann. Wann immer solche 
Widersprüchlichkeiteo erkannt worden 
sind, besteht die Gefahr einer Beschr.iokung 
der Autonomie durch staatlichen Eingriff I: 
(5. J6o). Dh.: Der Staat greift ein, wenn 
die Tarifpartner die staatlime Witt.schafts
politik nicht mitmachen. Die "externe Ef
fektivität und Legitimitätl: bestimmen sich 
für Weitbrecht danach, ob die T:lrifparmer 
sich gegenseitig so kontrollieren können, 
daß sie ohne Staatli.chen Eingriff _einen 
wamsenden Konsum aller garancieren 
können .. (S.21S), d. h. aber- konkret. die 
diesem Ziel d ienende techno kratische Wirt
smaA::spolitik des Suaces mitmachen. 
Wandlungen in der Verteilungsstruktur. die 
deren ,.geheiligte Ziele .. tangieren könn
ten. müssen luf den Widersprum des 
,.Staates und der Offentlichkeitc stoßen. 
Daß uaadiche Sanktionen vor llIem den 
Gewerkschaften drohen, sagt Weitbreme 
mehr indirekt, wenD er- diskutiert. was 
passiere, wenn die Tarifpartner sich nicht 
mehr nur als StabilisatOren der staatlichen 
Konjunkturpolitik und Konsumgaranteo 
im Rahmen des ,.Möglichen .. begreifen. 
sondern mit dem Problem der .. Gerechtig
keito( sich wieder- zu bcsch:iltigen haben: 
,.Da..s direkte Ven:eilungsproblem der Ta
rifautonomie bleibt aber da bei zweitrao4 

gjg oeben der Verpflichtung. durch Erha14 
tung der allgemeinen Wohlst:J.ndssceigerung 
einen wachsendeo Konsum aller zu garan
tieren. Solange diese geheiligten Ziele nicht 
sichergestellt sind, wird deshalb auch jeder 
Wandel (etwa der Verceilungsstruktur), 
der von der Tarifautonomie ausgehen 
könnte, auf den Widerspruch der Offent
lichkeitund des Staates sroßen .. (5. U5). 

Weitbrecht ist optimistisch für die Zukunft 
der teamokr:J.tisch gesteuerten T:J.rifautO
nomie. Kerrs Forderungen, die erfüllt se in 
müssen (S . .!f I), wenn es zur Vermeidung 
offener Konflikte in den T:1rifauseinander
senungen kommen soll, smeinen ihm in. 
der BRD optim:11 erfüllt: .Mit der schon 
erwähnten Spezifizierung des Konfliktge
gensundes (auf Lohn K.S.), den relevan
ten Rechrsbestimmungen (Friedenspflicht 
nach dem TVG, Sozi:ll:1diquanz von Ar
beiukämpfen nam b. M.), und der nach 
Kriegsende eingeführten Organisations. 
struktur nach Indust rieprinzip sind diese 
Forderungen alle erfüllte (5. ~5 r). Nur in 
einem Exkurs fragt er nach der Grenze der 
TarifautonOmie, die er in der zunehmen
den \\lage-Drift sieht. Das Auseinander
klaffen von T:1rif- und Eflektivlöhnen als 
Konsequenz d~ überregionalen bargaining 
und der Autonomiestrategien des manage
mentS verschärft die Legitimitätskrise der 
traditionellen Tarifautonomie. Die Mani
pulation von Verpflichtungsmecbanismen 
wird für dre Gewerkschafuführungen 
nicht ausreichen, um den support der Ar
be iter zu erhalten. Sie werden neue Strate
gien der Legicimidtsbeschaffung einsmla
gen müssen. Der Bezirk Hessen der IG Che
mie versucht es mit der betriebsnahen T:1-
rifpolitik. Damit könnte eine neue Tarif
au tono mie entstehen, die für die Organi
sationsstruktur der T arifpacteien erhebliche 
Konsequenzen h:1ben wird: ,. Verhandlun
gen zwischen lokal autonomen Gewerk
schaften und dem einzelnen Arbeitgeber 
stellen mit Simerheic eine ganz andere Ta
rifautOnomie dar als die, die hier Unter

suchungsobjekt W:lre (5.213). Vielleimt 
deshalb, weil in ihr Entscbeidungsprozesse 
und Beteiligungsprozesse wieder mehr kon
vergieren werden. Es ist verständlich, daß 
ein Technokrat dieses Problem lieber aus
klammert. 

Konrad Schacht 

Htinrich und Elisabtth HannOfJtr: Politi
sche Juw'z 1918-19JJ. Fischtr Bücherd. 
FrankfuT< 1966, JJ6 S., DM 4,80. 

Kurt Tuc:bolsky, Dr. jur.,ließ sim in einem 
Cafe fotogr:J.6eren; außer- ihm s:J.ß niemand 
don. Mit der Unrerschrifl.Kurt Tucholsky 
inmiuen der nicht-reakciooären Mitglieder 
des Reichgerichtst wurde das Bild veröf-
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f~ndidH. Dies Apcr~u könnte dem Buch 
des Ehepaares H;mnover als Mouo di~ncn. 
In mühseliger K:irrncrarbeic h~ben sie dlS 
umfangreiche, versUeute Material bis hin 
zu Zei[S(i1riflen~ und Zeicucgsaufsätzcn 
und ReidlStagsprotokollen gesammelt. Auf 
diese Weise ist ein kleines, unentbehrliches 
Hlndbuci1 zur Politischen Justiz der Wei
mJ.rer Republik entstlnden, d:u als Ein
führung in eine RcchcswissenschlA: dienen 
mlg, die, .unpolitisch .. , rcdm über den 
Pane;en sund (Bloch). 
Du Buch lrbciece die strukcurelle Schwa.
dte der Weimarer Repub!ik, Rüdcgrac dcr 
gegenrevolutionären Justiz. herJ.us. TrotZ 
der ts;.nderung der Staatsform blieb der 
Madlt.:lpparat des Kaiserreiches io Wirt
schaA:, Militär, Bürokratie und Justiz un
lngetlHet. Der Weg von Manc. der die 
Abseczb:lrkeit der Richter duren Organe 
der Revolution proklamiert hatte, zum 
Lcgllismus einer reformistischen Sozialde
mokratie, für die die bürgerlidlen Normen 
ins heilige Reich der KJassenienseitigkeit 
gehöreen, führte zur Unabsetzblrkeit der 
]ustizbürokratie: die Legalität des Vor
hschismus war gesichert. Die Statistik be
weist es; von J5 4 Morden der Rechten 
blieben 316 ungesühnr, von 21 der Linken 
vier (t8). Diese dürren Zahlen werden in 
viele Einzelfälle aufgefächen. Von dc..a 
Morden der weißen Soldatesb in den 
Märzt:lgen des Jahres 1919 (gededct von 
Noskes Schießbefehl. den er :lls Zeuge VOr 
Gericht extensiv incerpretieren balf), der 
Niedemnbgung der Bayerischen Räcere~ 
publik, dem Wüten der Reichswehr gegen 
die republikanische Arbeiterschatl im Ge
folge des Kapp-Putsches bis zum politi
schen Mord, Zum Fememord und den Po
gromen der NationalsozialiSten. Die Einzel~ 
schilderungen eröffnen ein Pandämonium 
des Gr:luens. Die Justiz schützte geheime 
Mörderorg:misJ.tionen vor dem st.:ladicheo 
Zugriff, verwischte, wie im Fall Karl Lieb
knecht und Rosa Luxemburg, die Spuren 

der Mörder, behandeltc die angekbgtc 
Rechte mit p:mcilicher Milde. Hider z. B. 
wurde nach dem Putsch im Münchner 3ür
gerbr:iukeller niche :1usgewicsen. wie cs die 
BeStimmung des Republikschutzgc:setzes für 
Ausl:indcr vorschrieb: _Auf einen Mlnn, 
der so deutSch denkt und fühlt wie Hit
ler, . . . kann n:lm AuH:lSsung des GerimtS 
die Vorschrift ... des Republikschutzgesec
zes ... keine Anwendung finden .. (154). 

DJ.S gleiche Bild zeigt sich bei den F:illcn 
des sogenlnnten publiziscischen Llndesver
r;ltS, dem Cul von Ossietzky zum Opfer 
fiel, und bei Prozessen gegen linke Litera
cur und Kunst. Antisemitismus und Repu
blikfeinclschaft flnden wohlwollende Rich
ccr, stets zur Exkulpation ihrer politischen 
Gesinnungsgenossen bereit. Die Normen 
blieben leere Hülsen, dit mit den außer
legalen Standards autorit:irer Richter ge
fülle wurden; ein ergiebiges Feld für die 
Soziologie und Psychologie rimter!icher 
Urtei!sfindung. "Eine Justiz, die selbst 
remts St:lnd, mußte notwendig blind sein 
gegenüber elner Bedrohung der Republik. 
die von rcents kam. Sie selbst war ein Teil 
dieser Bedrohungc (300 f.). 
P:Halleien zur heutigl!n politisencn Strl.f
justiz ddngeo sicit luf. Der BGH bew:ihrt 
sich als ~Traditionskomp:lnie des Reichsge. 
richtsc (Fritz Bauer). Er. I:ißt ~ugcn. vom 
Hörenugen zu, obgleich der Fl.1l Bu!ler
jahn (191.ff.) die Beweiskraf\:derlrciger 
Zeugen aus zweiter Hl.nd endgültig er
schütrert haben sollte. (13ullerjl.hn Slß über 
sechs Jahre unschuldig im Zudlthaus.) Im 
P:itsch-Prozeß bezeichnete der BGH ene
spred1cod der Judikacur dts Reichsgeridus 
ein illeg:des Sta.:usgeheimnis als schutz
würdig. Die Liste ließe sich verl:ingern. 
Dl.S Buch von Heinrich und Elisabl!th Han
nover bestätigt den alten Satz Ernst 
Blodts: -Das Auge des GeSetzes sitzt un 
GesidlC der herrschenden Kl:use ... 
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